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Anforderungen zum Vorstellungsgespräch/Dokumentenmappe

• Erklärung zur möglichen Kürzung des Anwärtergrundbetrages
• Hinweise für Polizeibewerberinnen und Polizeibewerber
• Erklärung Kenntnisnahme Merkblatt

Um Ihre Bewerbung zu vervollständigen, benötigen wir die nachfolgenden Dokumente, die Sie uns 
im Uploadbereich des Jobportals vor dem zweiten Prüfungstag zur Verfügung stellen müssen. Am 
Prüfungstag müssen diese Urkunden/Dokumente im Original vorgelegt werden. 

� Personalausweis/Reisepass (Vorder- und Rückseite)

� Geburtsurkunde (ggf. Namensänderungsurkunde)

� ggf. Einbürgerungsurkunde

� ggf. Heiratsurkunde/Scheidungsurkunde/Geburtsurkunde der Kinder

� ggf. (vorläufiges) Dienstzeugnis der Bundeswehr/Zivildienstbescheinigung

� ggf. Realschulabschlusszeugnis (oder Zeugnis der 10. Klasse)

� ggf. Hochschulzeugnis/Fachhochschulreife

� ggf. Berufsschulabschlusszeugnis und den Nachweis über den 
Berufsabschluss

� Deutsche Schwimmabzeichen Bronze (Vorder- und Rückseite) oder

Deutsches Jugendschwimmabzeichen Bronze

� ggf. Führerschein (Vorder- und Rückseite)

� ggf. Foto und Beschreibung der Tätowierung(en) und/oder anderer 
Körpermodifikationen

� Immatrikulations-/Exmatrikulationsbescheinigung

Sollten Sie minderjährig sein, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Erziehungsberechtigten die 
entsprechenden Vordrucke ebenfalls unterschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einstellungsstelle

�

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,

lesen Sie sich bitte das Informationsmaterial gut durch und laden Sie die unterschriebenen unten 
aufgelisteten Dokumente im Jobportal hoch.



Akademie der Polizei Hamburg / Kürzung Anwärtergrundbetrag

Erklärung zur möglichen Kürzung des Anwärtergrundbetrages

„Ich bin darüber belehrt worden, dass gemäß § 72 Hamburgisches Besoldungsgesetz 
(HmbBesG) der Anwärtergrundbetrag bis auf 30 Prozent des Grundgehalts der Stufe 1 des 
jeweiligen Einstiegsamtes (A 7 bzw. A 9) herabgesetzt werden kann, 

a) wenn ich die vorgeschriebene Laufbahnprüfung nicht bestanden habe,
b) ich die Zwischenprüfung nicht bestanden habe,
c) ich einen Leistungsnachweis nicht erbracht habe, oder
d) wenn sich die Ausbildungszeit durch einen von mir zu vertretenden Grund

verzögert.“

Erläuterung:

Nicht von der Anwärterin/dem Anwärter zu vertreten sind z.B. Krankheit sowie Zeiten des 
Mutterschaftsurlaubes. Eine Kürzung kommt aus den vorgenannten Gründen nur in Betracht, 
wenn sich wegen der aufgeführten Tatbestände der Vorbereitungsdienst verlängert.
Der Zeitraum der Kürzung der Anwärterbezüge beginnt mit dem Ersten des Monats, der auf den 
Monat folgt, in dem das für die Kürzung maßgebende Ereignis fällt. Er darf nicht länger sein als 
der Zeitraum, um den sich der Vorbereitungsdienst aus den vorgenannten Gründen verlängert.

Name: Vorname: __

Ort, Datum Unterschrift Bewerberin/Bewerber

Ort, Datum Unterschrift des gesetzl. Vertreters

Ort, Datum Unterschrift des gesetzl. Vertreters

11/2019
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Hinweise für Polizeibewerberinnen und Polizeibewerber

1. Wohnen außerhalb Hamburgs
Polizeivollzugsbeamte haben eine Erklärung abzugeben, wenn sie beabsichtigen, ihre Wohnung 
in einer Entfernung von mehr als 31 km von Hamburg (Hauptbahnhof) zu bewohnen. Sie müssen 
ihren Wohnsitz auf Dauer so wählen, dass sie jederzeit (z.B. auch bei ungünstigen Witterungs-
und Straßenverhältnissen oder außerhalb der Dienstzeit) ihre Dienststelle innerhalb von 90 Minu-
ten erreichen können. Ein Wohnsitz außerhalb eines Radius von 100 km ab Hamburg-Zentrum ist 
nicht zulässig.

2. Führerschein/Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse B
Am Ende des Vorbereitungsdienstes (Ende 2. Ausbildung-/Studiensemester) müssen Sie die 
Fahrerlaubnis zum Führen von Personenkraftwagen privat erworben haben, oder bei 
Minderjährigen spätestens sechs Monate nach Vollendung des 18. Lebensjahres. Mit der umseitig 
gegebenen Unterschrift verpflichten Sie sich, die Fahrerlaubnis für die Klasse B197 entsprechend 
nachzuweisen. Kann der Führerschein nicht vorgelegt werden, kann eine Entlassung erfolgen.

3. Schwimmnachweis
Sie müssen die Fähigkeit des Schwimmens nachweisen, in der Regel durch Vorlage des 
Deutschen Schwimmabzeichens Bronze.

4. Schutzimpfungen
Nach der Einstellung werden dienstlich erforderliche Schutzimpfungen durchgeführt, in jedem 
Falle gegen Wundstarrkrampf.

5. Heilfürsorge bzw. zusätzliche Versicherungen
Informationen hierzu erhalten Sie auf dem „Merkblatt über die Krankenversicherung“.

Über die:

- eventuelle Notwendigkeit zusätzlicher Versicherungen
- Verwendung ggf. gezahlter Beiträge zur Rentenversicherung
- Inanspruchnahme von Beihilfen (auch für Familienangehörige)

informiert Sie Ihr Betreuungsreferat im Personalservice unmittelbar nach der Einstellung.

6. Hinweis zur Pflegeversicherung
Mit der Einführung der Pflegeversicherung zum 1. Januar 1995 ist jeder Beschäftigte verpflichtet,
eine Pflegeversicherung abzuschließen; dieses gilt auch für Auszubildende/Studierende des Poli-
zeivollzugsdienstes.
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7. Atemschutzmaske
Das Tragen einer Atemschutzmaske darf durch Bart- oder Haartracht nicht beeinträchtigt werden.
Polizeivollzugsbeamte sind verpflichtet, ihre Bart- oder Haartracht so zu gestalten, dass die un-
eingeschränkte Verwendungsfähigkeit jederzeit gewährleistet ist.

8. Einstellung
Eine endgültige Entscheidung über eine Einstellung ist nur dann möglich, wenn

- alle erforderlichen Bewerbungsunterlagen rechtzeitig und vollständig der Einstellungsstelle
vorliegen

- der Personalärztliche Dienst die Polizeidiensttauglichkeit festgestellt hat
- die Ergebnisse der durchgeführten Ermittlungen zu Ihrer Person vorliegen.

9. Sonstiges
Ein evtl. bestehendes Arbeitsverhältnis muss bis zum Einstellungstag ordnungsgemäß aufgelöst
worden sein.
Angehörige der Bundeswehr - mit entsprechender Berufsförderung - müssen bis zum Einstel-
lungstag den Nachweis über ihre Freistellung vom militärischen Dienst des zuständigen Berufs-
förderungsdienstes vorlegen.
Vorzeitig vom Grundwehrdienst entlassene Bewerber haben ihre Entlassungsverfügung umge-
hend der Einstellungsstelle zu senden.

Eingeschriebene Studenten müssen der Einstellungsstelle spätestens am Einstellungstag ihre 
Exmatrikulation nachweisen.

Umzugskosten und Trennungsentschädigung können im Einzelfall für Wasserschutzpolizeibeamte 
gewährt werden. Eine Prüfung auf Umzugskostenvergütung ist in jedem Fall vor der Einstellung 
zu beantragen.

Erklärung 

Name: Vorname:

1. Ich bestätige den Empfang dieses Merkblattes und habe den Inhalt zur Kenntnis genommen
und verstanden.

2. Das „Merkblatt über die allgemeinen Pflichten und Rechte der hamburgischen Beamtinnen und
Beamten“ habe ich ebenfalls erhalten und zur Kenntnis genommen.

3. Das „Merkblatt über die Krankenversicherung“ habe ich gelesen und verstanden.

Ort, Datum Unterschrift Bewerberin/Bewerber

Ort, Datum Unterschrift des gesetzl. Vertreters

Ort, Datum Unterschrift des gesetzl. Vertreters



Merkblatt

über die allgemeinen Pflichten und Rechte
der hamburgischen Beamtinnen und Beamten

Die öffentliche Verwaltung ist als Teil der vollziehenden Gewalt an Gesetz und Recht gebun-
den. Sie kann ihre Aufgaben nur dann einwandfrei durchführen, wenn jede/jeder einzelne Be-
amtin/Beamte die ihr/ihm innerhalb ihres/seines Dienst- und Treueverhältnisses obliegenden 
Pflichten kennt und gewissenhaft erfüllt. Wichtige Pflichten ergeben sich aus den §§ 33 bis 42 
und § 48 des Beamtenstatusgesetzes sowie §§ 46 bis 57, 67 und 70 bis 78 des Hamburgi-
schen Beamtengesetzes. Den Pflichten stehen im Rahmen des Dienst- und gegenseitigen 
Treueverhältnisses zahlreiche Rechte gegenüber. Die Rechte sichern der Beamtin/dem Be-
amten den Lebensunterhalt und eine weitgehend unabhängige Stellung. Sie ermöglichen es 
ihr/ihm, sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem/seinem Beruf zu widmen. Wichtige Rech-
te sind in den §§ 43 bis 46 des Beamtenstatusgesetzes sowie den §§ 59 bis 66 und 80 bis 92 
des Hamburgischen Beamtengesetzes festgelegt.

Da die Verletzung von Dienstpflichten nach den Umständen des Einzelfalles einschneidende 
Folgen nach sich ziehen kann, wird empfohlen, sich durch Einsicht in das Hamburgische Be-
amtengesetz über die Pflichten näher zu unterrichten oder sich hierüber durch die/den von 
der/dem Dienstvorgesetzten Beauftragte/Beauftragten belehren zu lassen. Ebenso wichtig ist 
es, sich zur Vermeidung von Nachteilen über die zustehenden Rechte zu informieren.

Auf die nachfolgend aufgeführten Pflichten und Rechte wird besonders hingewiesen.

Allgemeines

Sie als im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg stehende Beamtin/stehender Beamter 
dienen der Allgemeinheit; Ihre Aufgaben haben Sie unparteiisch und gerecht zu erfüllen. Sie 
können sich außerhalb des Dienstes politisch betätigen und Ihre Meinung grundsätzlich frei 
äußern. Dabei ist die Mäßigung und die Zurückhaltung zu wahren, die sich aus Ihrer Stellung 
gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten Ihres Amtes ergeben. Ihr 
Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der Achtung und dem Vertrauen ge-
recht werden, die Ihr Beruf erfordert. Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse müssen geordnet sein. 
Nebentätigkeiten (z. B. gegen Vergütung, gewerbliche Tätigkeit, freier Beruf, Testamentsvoll-
streckung) sind grundsätzlich mindestens einen Monat vor ihrer Aufnahme bei der Personal-
abteilung anzuzeigen.

Verfassungstreue

Eine der allgemeinen Treuepflichten der Beamtinnen/Beamten ist die Pflicht zur Treue gegen-
über der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes. Zu deren 
grundlegenden Prinzipien sind insbesondere zu rechnen: 

 die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem 
Recht auf Leben und freie Entfaltung der Persönlichkeit,

 die Volkssouveränität, verstanden als das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen 
und Abstimmungen auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, frei-
er, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,
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 die Gewaltenteilung, 
 die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,
 das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem 

Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,
 die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Volksvertretung und ihre Ablösbarkeit,
 die Unabhängigkeit der Gerichte und
 der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft.

Als Beamtin/Beamter müssen Sie sich durch Ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Mit dieser Verpflichtung ist 
insbesondere die Teilnahme an oder die Unterstützung von Bestrebungen, mit denen die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung abgelehnt oder auf deren Beseitigung hingewirkt wird, 
unvereinbar. Dies betrifft insbesondere jede Betätigung für oder in einer Partei, Vereinigung 
oder Einrichtung, die die freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnt oder bekämpft, 
sowie die Verfolgung oder Unterstützung anderer verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Es ist 
es ohne Bedeutung, ob diese Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb 
einer solchen verfolgt werden. Die Pflicht zur Verfassungstreue gebietet es, dass Sie sich in-
soweit eindeutig distanzieren.

Amtsverschwiegenheit, Hinweisgeberschutz, Datengeheimnis

Über die Ihnen bei Ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen dienstlichen Angelegenhei-
ten haben Sie – auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses – Verschwiegenheit zu be-
wahren. Hiervon ausgenommen und damit zulässig sind jedoch

 Mitteilungen im dienstlichen Verkehr,

 Mitteilungen über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen, 

 Anzeigen gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde, der obersten Dienstbehörde, einer 
Antikorruptionsstelle oder anderer vergleichbarer Stellen im Rahmen ihrer jeweiligen Zu-
ständigkeiten, sowie

 Mitteilungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz.

Mitteilungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz unterliegen einem besonderen Schutz. Ins-
besondere haben Sie die Möglichkeit, sich – u.U. auch anonym – an die jeweils zuständigen 
Meldestellen zu wenden. Alle Behörden haben entsprechende Meldestellen eingerichtet.

Ohne Genehmigung der/des Dienstvorgesetzten oder – wenn das Beamtenverhältnis beendet 
ist – der/des letzten Dienstvorgesetzten dürfen Sie, soweit keiner der vorgenannten Ausnah-
men vorliegt, über die der Amtsverschwiegenheit unterliegenden Angelegenheiten weder vor 
Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Für die Erteilung von Aus-
künften an die Presse sind die Richtlinien des Senats für den Verkehr mit der Presse zu be-
achten.

Es ist weiter zu beachten, dass personenbezogene Daten nicht unbefugt zu einem anderen 
als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck verarbeitet, bekanntgegeben 
oder zugänglich gemacht werden dürfen. Dies gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit und 
ohne Rücksicht darauf, ob die personenbezogenen Daten in automatisierten oder nicht-auto-
matisierten Verfahren bearbeitet werden.



Sofern Sie außerhalb der Diensträume tätig sind (z.B. im „Homeoffice“ in Form von Telearbeit 
oder mobiler Arbeit), obliegt es Ihnen darauf zu achten, dass der Schutz von Dienstgeheim-
nissen und personenbezogenen Daten sichergestellt wird. Insbesondere das unbefugte Mit-
hören Dritter bei dienstlichen Telefonaten/Videokonferenzen sowie die unbefugte Einsichtnah-
me in digitale oder Papierdokumente sind zu unterbinden.

Annahme von Belohnungen und Geschenken

Sie dürfen – auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses – Belohnungen oder Geschen-
ke in Bezug auf Ihr Amt grundsätzlich nicht annehmen. Ausnahmen von dem Annahmeverbot 
bedürfen einer Genehmigung, die entweder allgemein oder im Einzelfall erteilt werden kann. 
Maßgeblich sind insoweit die Bekanntmachung über das Verbot und die ausnahmsweise zu-
lässige Annahme von Belohnungen und Geschenken vom 29.10.2019 und die in Ihrer Be-
schäftigungsbehörde jeweils geltenden behördenspezifischen Bestimmungen. Bestechungs-
versuche sind der Beschäftigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Arbeitszeit, Beurlaubungen und Krankheit

Sie haben die festgesetzte Dienstzeit einzuhalten. Sie sind verpflichtet, ohne Entschädigung 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhält-
nisse es erfordern und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle beschränkt. Ohne Genehmi-
gung Ihrer/Ihres Dienstvorgesetzten dürfen Sie dem Dienst nicht fernbleiben. Bei Fernbleiben 
wegen Krankheit haben Sie die Tatsache der Erkrankung und deren voraussichtliche Dauer 
unverzüglich anzuzeigen sowie bei einer Krankheitsdauer von mehr als 3 Tagen spätestens 
an dem ersten auf die 3 Kalendertage folgenden allgemeinen Arbeitstag eine ärztliche Be-
scheinigung über die Dienstunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Ange-
ordneten ärztlichen Untersuchungen müssen Sie nachkommen.

Fürsorge und Schutz

Sie haben das Recht auf Fürsorge und Schutz. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn erstreckt 
sich auch auf die Zeit nach dem Eintritt in den Ruhestand sowie auf Ihre Familie. Ihre rechtli-
che Stellung kann unter anderen als den gesetzlich zugelassenen Voraussetzungen oder For-
men nicht verändert werden. Sie haben Anspruch auf Besoldung und ggf. Versorgung, auf Er-
holungsurlaub und auf Einsicht in Ihre Personalakten. Sie können Anträge und Beschwerden 
vorbringen; hierbei haben Sie den Dienstweg einzuhalten. Ihnen steht der Beschwerdeweg bis 
zur obersten Dienstbehörde offen. Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vor-
gesetzte/den unmittelbaren Vorgesetzten, so kann sie bei der/dem nächsthöheren Vorgesetz-
ten unmittelbar eingereicht werden. Für den Landespersonalausschuss bestimmte Eingaben 
können unmittelbar an diesen gerichtet werden. Bei Nichterfüllung oder Verletzung Ihrer Rech-
te steht Ihnen der Verwaltungsrechtsweg offen.

Für die zu Ihrer Person gespeicherten Daten haben Sie nach näherer gesetzlicher Regelung 
ein Recht auf Auskunft und ggf. auf Berichtigung, Sperrung, Löschung und Schadensersatz. 
Sie können sich wegen Verletzung Ihrer Rechte jederzeit an den Hamburgischen Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden.



Zahlung der Bezüge

Ihre Bezüge werden mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung berechnet und überwiesen. 
Hierfür werden personenbezogene Daten gespeichert. Soweit es gesetzlich vorgeschrieben 
ist, werden ihre Daten an andere übermittelt.

Über Ihre Bezüge erhalten Sie eine „Bezügemitteilung“. Bei jeder Veränderung von Daten auf 
dieser Bezügemitteilung erhalten Sie eine aktualisierte Fassung. Bitte prüfen Sie die Bezüge-
mitteilungen und bewahren Sie sie auf. Die Bezügemitteilungen sind zugleich Gehaltsbeschei-
nigung und Nachweis gegenüber amtlichen Stellen (z.B. für steuerliche Zwecke oder Wohn-
geldberechnungen).

Auskünfte über vermögenswirksame Leistungen erhalten Sie bei Ihrer Personalabteilung.

Beihilfen und Vorschüsse

Beihilfen erhalten Sie zu notwendigen und angemessenen Aufwendungen in Krankheits-, Ge-
burts- und Todesfällen. Nähere Auskunft erteilt Ihnen das Zentrum für Personaldienste.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Vorschüsse auf Bezüge bewilligt werden. Nähe-
re Auskunft erteilt Ihnen Ihre Personalabteilung.

Vereinigungsfreiheit

Auf Grund der Vereinigungsfreiheit haben die Beamtinnen/Beamten das Recht, sich in Ge-
werkschaften oder Berufsverbänden zusammenzuschließen. Sie können die für sie zuständi-
gen Gewerkschaften oder Berufsverbände mit ihrer Vertretung beauftragen, soweit gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist. Keine Beamtin/kein Beamter darf wegen Betätigung für eine Ge-
werkschaft oder einen Berufsverband dienstlich gemaßregelt, benachteiligt oder bevorzugt 
werden.

Beamtenvertretung

Die Beamtenschaft hat ein Recht auf Bildung einer Personalvertretung. Außer allgemeinen 
Aufgaben steht der Personalvertretung in gesetzlich festgelegten innerdienstlichen Angele-
genheiten ein Mitbestimmungsrecht zu. Sie können sich, wenn Sie es für zweckmäßig halten, 
mit Ihren Anliegen vertrauensvoll an den Personalrat oder gegebenenfalls die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung wenden.

---

Die vorstehende Übersicht dient nur der Unterrichtung über die wichtigsten allgemeinen Pflich-
ten und Rechte der Beamtinnen und Beamten. Inhalt und Umfang der Pflichten und Rechte 
ergeben sich im Einzelnen aus dem Beamtenstatusgesetz, dem Hamburgischen Beamtenge-
setz, dem Hamburgischen Besoldungsgesetz, dem Hamburgischen Personalvertretungsge-
setz und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften, wie insbesondere dem Strafgesetzbuch 
und dem Hamburgischen Datenschutzgesetz, aus Verwaltungsvorschriften sowie teilweise 
auch aus der Verwaltungsübung und Anordnungen der Vorgesetzten.



Erklärung 

über die Kenntnisnahme des Merkblattes, Verfassungstreue, wirtschaftlichen 

Verhältnisse, etwaige Straf- und Disziplinarverfahren, Ausübung von 

Nebentätigkeiten und Bezug von Versorgungsbezügen. 

Ich erkläre wahrheitsgemäß, dass 

1. ich die Ausführungen aus dem Merkblatt über die allgemeinen Pflichten und Rechte der

hamburgischen Beamtinnen und Beamten zur Kenntnis genommen und verstanden habe;

2. ich bereit bin, mich durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen

Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten;

Bestrebungen, die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes

gerichtet sind, verfolge und unterstütze ich nicht und ich habe dies auch in den letzten drei Jahren

nicht getan; ich gehöre keinem Personenzusammenschluss an, dessen Ziele oder Tätigkeiten gegen

die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind, insbesondere keinem, der im aktuellen

Verfassungsschutzbericht des Landesamtes für Verfassungsschutz genannt ist, und unterstütze

keinen solchen, eine solche Zugehörigkeit bestand auch in den letzten drei Jahren nicht;

3. meine wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind, d.h. ich in der Lage bin, fällige Forderungen aus

meinem Einkommen und Vermögen zu begleichen und kein Privatinsolvenzverfahren

(Verbraucherinsolvenz- oder Regelinsolvenzverfahren) über mein Vermögen beantragt oder eröffnet

worden ist;

4. kein gerichtliches Strafverfahren und kein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen mich

anhängig ist;

5. kein Disziplinarverfahren gegen mich anhängig ist;

6. ich keine Nebentätigkeit ausübe;

7. ich keine Versorgung (Übergangsbezüge, Versorgungsbezüge nach dem Beamtenrecht oder auf

Grund einer Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen

Einrichtung, Versorgungsbezüge nach dem Ruhegeldgesetz, Überbrückungsbeihilfen,

Beschädigtenrenten oder ähnliche Bezüge) aus öffentlichen Mitteln beziehe.

Soweit eine der Nummern 1 bis 7 nicht auf mich zutrifft, habe ich die betreffende Nummer gestrichen und 

ergänzende Nachweise bzw. Angaben beigefügt (ggf. habe ich die zuständigen Stellen und Aktenzeichen 

angegeben). 

Mir ist bekannt, dass die Abgabe einer unrichtigen Erklärung dienstrechtliche Folgen bis hin zur 

Rücknahme der Ernennung haben kann. 
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Nachname, Vorname:

geb. am:

geb. in:
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Merkblatt über die Krankenversicherung

Mit Ihrem Eintritt in den Polizeivollzugsdienst ergibt sich eine Änderung im Versicherungsschutz
in Krankheitsfällen. 

Als Polizeibeamtin/Polizeibeamter auf Widerruf haben Sie während der Ausbildung Anspruch 
auf Heilfürsorge, d. h. Ihr Dienstherr - die Freie und Hansestadt Hamburg - kommt grundsätzlich 
für die ärztliche Versorgung auf, ohne dass Ihrerseits finanzielle Leistungen zur Krankenversiche-
rung oder Zuzahlungen erbracht werden müssen (Ausnahmen sind jedoch z. B. Kostenzuschüs-
se für Brillengestelle).
Für Auslandsaufenthalte empfehlen wir Ihnen, eine Krankenzusatzversicherung abzuschlie-
ßen, da die im Ausland anfallenden Krankenkosten nur teilweise ersetzt werden.

Nach Abschluss der Ausbildung haben Sie weiterhin Anspruch auf Heilfürsorge. Diese umfasst 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) V, analog zur Gesetzlichen Krankenversicherung 
sowie zusätzlich Mehrleistungen in Form des doppelten Festzuschusses für Zahnersatz und den 
doppelten Festbetrag für Brillen. Sie werden mit einem Eigenanteil von 1,4 Prozent vom Grund-
gehalt beteiligt. Dafür entfallen Zuzahlungen, die das SGB V u. a. für Medikamente und Hilfsmit-
tel vorsieht.
Beim Ausscheiden aus dem Polizeivollzugsdienst tritt eine Beihilfeberechtigung i. V. mit einer 
privaten Krankenversicherung zu den dann gültigen Prozentsätzen ein. Daher empfehlen wir 
dringend den Abschluss einer privaten Anwartschaft.
Grundsätzlich steht Ihnen jederzeit ein einmaliges und unwiderrufliches Rückkehrrecht in die 
Beihilfe - in Verbindung mit einer privaten Krankenversicherung - zu.

Ihrer Familie wird durch die Heilfürsorge kein Versicherungsschutz gewährt. Wenn Ihre Familie 
nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse oder Ersatzkasse pflichtversichert ist, müssen Sie für 
einen anderweitigen Versicherungsschutz sorgen. Dabei ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Ø Abschluss einer privaten Krankenversicherung für die Familienangehörigen
Aufgrund Ihrer Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst, kann Ihnen auf Basis des Hamburgi-
schen Beamtengesetzes (HmbBG) i. V. mit der Hamburgischen Beihilfeverordnung (HmbBei-
hVO) für krankheitsbedingte Aufwendungen Ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen eine
Beihilfe gewährt werden. Berücksichtigungsfähige Angehörige sind der Ehegatte oder Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes und Kinder, für die Sie den Familienzu-
schlag erhalten. Bei Fragen zu Beihilfen wenden Sie sich bitte an den Fachbereich Beihilfe
oder besuchen Sie die Internetseite www.zpd.de. Dort finden Sie allgemeine Hinweise, Merk-
blätter, Anträge sowie Ihren Ansprechpartner.

Ø Freiwillige Mitgliedschaft Ihrer Familienangehörigen in einer gesetzlichen Krankenkasse
Dies ist nur möglich, wenn diese bereits vor Ihrer Übernahme in das Beamtenverhältnis bei ei-
ner gesetzlichen Krankenkasse versichert waren.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig bei den entsprechenden Einrichtungen, damit ein über-
gangsloser Versicherungsschutz gewährleistet ist.

Hinweis:
Mit der Einführung der Pflegeversicherung zum 01.01.1995 verpflichtet der Gesetzgeber jeden 
Beschäftigten, eine Pflegeversicherung abzuschließen; dies gilt auch für Auszubildende des Poli-
zeivollzugsdienstes.
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	Seite 2_§72 HmbBsG-Kürzung Anwärtergrundbetrag
	Seite 3-4_Hinweise für Polizeibewerber



	Merkblatt über die allgemeinen Pflichten und Rechte der hamburgischen Beamtinnen und Beamten.pdf

	Erklärung Beamte.pdf
	Ich erkläre wahrheitsgemäß, dass
	1. ich die Ausführungen aus dem Merkblatt über die allgemeinen Pflichten und Rechte der hamburgischen Beamtinnen und Beamten zur Kenntnis genommen und verstanden habe;
	2. ich bereit bin, mich durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten; Bestrebungen, die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung im ...
	Mir ist bekannt, dass die Abgabe einer unrichtigen Erklärung dienstrechtliche Folgen bis hin zur Rücknahme der Ernennung haben kann.
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